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barmeliton

Hallo!

Bei uns ist es folgendermaßen:

Wenn eine Stunde ausfällt, gilt das für die Klasse und nicht für den Lehrer,
es sei denn, es war ausdrücklich so besprochen, weil du zum Beispiel noch Mehrarbeit
abzubummeln hattest oder zum Arzt wolltest.

Einfach zu gehen, ist nicht zulässig.

Besonders ärgerlich ist es natürlich, wenn du dann mit Schülern etwas vereinbart hattest und
dein Schulleiter nichts davon wusste, dass du schon weg bist.

Ich kann verstehen, dass er dann nicht besonders erfreut ist.

Falls das bei euch anders geregelt ist, sieht die Sache natürlich anders aus.

Meiner Meinung nach solltest du dich entschuldigen, dass du ohne Rücksprache (so schilderst
du es jedenfalls) gegangen bist,
und ohne darüber nachzudenken, dass du den Schülern gegenüber eine Zusage gemacht
hattest.

Es wäre sicher anders gelaufen, wenn du in Absprache nach Hause hättest gehen dürfen und
die Sache mit den Gitarren an jemanden delegiert hättest.

Liebe Grüße,

samonira
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